
Risikoabschätzung 

 

Die folgenden Kriterien zur Datenschutzfolgeabschätzung sind für den Verein 

______________________________________________________ relevant: 

 

 Relevanz 

Kriterium Ja Nein 

Scoring und Evaluierung, inkl. Profilbildung und Vorhersagen (z.B. bei 

Onlineshops „wer dieses Produkt gekauft hat interessiert sich auch für 

jenes Produkt“)  

  

Automatische Entscheidung mit rechtlicher oder im Gewicht 

vergleichbarer Wirkung (z.B. bei automatisierten Kreditentscheidungen) 

  

Systematische Beobachtung (z.B. von Arbeitsräumen)   

Vertrauliche Daten oder höchst persönliche Daten   

Datenverarbeitung in großem Umfang   

Abgleichen oder Zusammenführen von Datensätzen   

Daten zu schutzbedürftigen Betroffenen (z.B. Kinder, Menschen mit 

Behinderungen oder chronischen Erkrankungen) 

  

Innovative Nutzung oder Verwendung von technologischen und 

organisatorischen Lösungen (z. B. eine Kombination aus 

Fingerabdruckscan und Gesichtserkennung) 

  

Verarbeitung, die betroffenen Personen an der Ausübung eines Rechts 

oder der Nutzung einer Dienstleistung bzw. Durchführung eines Vertrags 

hindert 

  

Datentransfer in Länder außerhalb der EU/EWR   

 

Treffen weniger als zwei der oben genannten Kriterien zu, ist nicht mit einem hohen Risiko bei der 
Datenverarbeitung zu rechnen. Die Entscheidung orientiert sich dabei an den Leitlinien zur 
Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA)*. 
 
Das Risiko bei der Datenverarbeitung wird als normal/hoch** eingestuft. Eine Datenschutz-
Folgeabschätzung ist nicht** notwendig. 
 
 
____________________________ _________________________ 
Ort, Datum Unterschrift 
 
* http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=611236 
** nichtzutreffendes streichen 
 



Erläuterungen und Ausfüllhilfe 

Die Risikoabschätzung dient dazu, dass Sie eine realistische Bewertung Ihres vereinsbezogenen 
Datenschutz-Risikos abgeben. Dadurch, dass Sie beweispflichtig sind, dass z.B. ein normales 
Datenschutzrisiko besteht, sichern Sie sich mit diesem Formular gegen unklare Verhältnisse im 
Datenschutz ab. 

Bitte kreuzen Sie die Kriterien hinsichtlich ihrer Relevanz mit ja oder nein an.  

Versuchen Sie zu vermeiden, dass Sie mehr als ein Kriterium mit ja beurteilen, denn dann ist eine 
Datenschutz-Folgeabschätzung erforderlich, die zusätzliche Arbeiten nach sich zieht. Dazu gehören die 
Beschreibung der geplanten Datenverarbeitungsgänge, die Evaluierung der Notwendigkeit und 
Verhältnismäßigkeit sowie der Risiken und eine Formulierung geplanter Abhilfemaßnahmen zur 
Minimierung der Risiken.  

Wenn Sie in Ihrer Mitgliederverwaltung und in Ihrem Aufnahmeformular strikt auf die Datenerhebung von 
sogenannten „besonderen Kategorien“ u.a. Gesundheitsdaten (z.B. „Dialysepatient“, „Transplantiert“, 
„Lebendorganspender“) verzichten, dann entfällt die Pflicht einer Datenschutz-Folgeabschätzung. 
Zusätzlich entfällt die Pflicht, einen Datenschutzbeauftragten zu benennen. 
 
Aus unserer Sicht ist ausschließlich folgendes Kriterium mit ja zu beantworten: 
 

Daten zu schutzbedürftigen Betroffenen (z.B. Kinder, Menschen mit Behinderungen oder 
chronischen Erkrankungen) 
 
Alle anderen Kriterien bewerten Sie bitte mit nein (es sei denn, Sie kommen aufgrund der Situation in 
Ihrem Verein zu einer anderen Einschätzung). 

 
Das Risikoabschätzungsformular nehmen Sie bitte ausgefüllt und unterschrieben zu Ihren 
Vereinsunterlagen. 


